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An die

Vorsitzende des Hauptausschusses


über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses

über

Senatskanzlei – G Sen -

Neuentwicklung des IT-Verfahrens für die Kraftfahrzeugzulassungsstelle,
Archivierungsverfahren

Rote Nummern:   1777, 0052a
Vorgang:  
Beschlussempfehlung des Hauptausschusses 
vom 24. September 2003, Drucksache 15/2098, Tz. 14
sowie Auflagenbeschluss des Abgeordnetenhauses 
vom 30. Oktober 2003

Der Hauptausschuss in seiner oben bezeichneten Sitzung unter Bezug auf den Jahresbericht des Rechungshofs 2002, T 185, Folgendes beschlossen: 

„Das Abgeordnetenhaus erkennt gemäß § 114 Landeshaushaltsordnung unter Annahme der im Bericht des Hauptausschusses enthaltenen Auflagen und Missbilligungen den durch die Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2000 geführten Nachweis über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2000 sowie über das Vermögen und die Schulden zum 31. Dezember 2000 an und erteilt dem Senat für das Haushaltsjahr 2000 Entlastung.“

„Missbilligungen und Auflagen 

…

14.
Neuentwicklung des IT-Verfahrens für die 
Kraftfahrzeugzulassungsstelle
T 185


Das Abgeordnetenhaus erwartet, dass der Senat eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für 

ein zeitgemäßes Archivierungsverfahren im Kraftfahrzeugzulassungswesen erstellt.“

Dazu wird berichtet:

Die Schriftstücke in der Kraftfahrzeugzulassungsstelle werden nach wie vor auf Mikrofilm erfasst und bei Bedarf von den Sachbearbeiter/innen an separaten Lesegeräten eingesehen.

Durch automatische Erfassung der Schriftstücke wurden die Kosten dieses Verfahrens um ca. 60 % gesenkt. Allerdings ist das Mikrofilmverfahren mit den verwendeten Geräten veraltet und muss modernisiert werden.   

Preisabfragen zum Scannen und digitalen Speichern der zurzeit 4,6 Millionen Bilder pro Jahr (Tendenz steigend), ergaben, dass gegenüber dem Mikrofilm-Verfahren mit deutlich höherem Mitteleinsatz zu rechnen ist. Allerdings stehen dem Rationalisierungseffekte gegenüber. So können digital gespeicherte Schriftstücke unmittelbar an jedem Arbeitsplatz – ohne Unterbrechungen des Arbeitsablaufs – abgerufen werden. Möglich wird das nur mit einem besonderen IT-Verfahren, einem Dokumentenmanagementsystem (DMS), das jedoch weitere Kosten verursacht.   

Das Landeseinwohneramt (LEA) beabsichtigt, das veraltete Mikrofilmverfahren abzulösen und die Dokumentenverwaltung auf ein System mit digitaler Bildspeicherung umzustellen. Grundlage soll das schon in der Abteilung II des LEA (Einwohnerwesen) eingesetzte DMS mit digitaler Bildspeicherung bilden. Zur Umsetzung hat das LEA mit dem Landesbetrieb für Informationstechnik (LIT) am 6. April 2004 eine Vereinbarung geschlossen. LEA und LIT wollen auf dieser Grundlage die Wirtschaftlichkeit eines modernen DMS für alle Teilbereiche des LEA untersuchen. Ein Konzept und damit verbunden auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, werden frühestens im August 2004 vorliegen.

Die Senatsverwaltung für Inneres wird über dieses Ergebnis unaufgefordert berichten.   

Dr. Ehrhart  K ö r t i n g

Senator für Inneres
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